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Kostenreglement 
Swisscanto Freizügigkeitsstiftung der Kantonalbanken 
 
Das vorliegende Reglement bildet einen integrierenden Bestandteil des zwischen der Swisscanto Freizügig-
keitsstiftung der Kantonalbanken (nachfolgend die Stiftung) und dem Vorsorgenehmer abgeschlossenen 
Vorsorgevertrages. 
 
Vorbemerkung 
Im Interesse der sprachlichen Verständlichkeit betreffen alle Personenbezeichnungen immer alle Geschlech-
ter. 

 

1 Grundlagen 
1 Der Vorsorgenehmer hat für die Verwaltungskos-
ten der Stiftung aufzukommen. 

2 Soweit die vom Vorsorgenehmer erhobenen Ge-
bühren (Ziffern 2 bis 6) für die Deckung der Ver-
waltungskosten nicht ausreichen, kann die Stif-
tung einen Verwaltungskostenbeitrag über die 
verzinsende Kantonalbank erheben. Dieser Ver-
waltungskostenbeitrag entspricht der Differenz 
zwischen den vom Vorsorgenehmer erhobenen 
Gebühren und den Verwaltungskosten der Stif-
tung. Die verzinsende Kantonalbank berücksich-
tigt einen allfälligen auf sie entfallenden Verwal-
tungskostenbeitrag bei der Festlegung des ge-
währten Zinssatzes (Art. 6 Abs. 3 Vorsorgeregle-
ment). Für den Fall, dass eine Berücksichtigung 
bei der Zinsfestlegung nicht vollständig möglich 
ist, verpflichtet sich die verzinsende Kantonalbank 
gegenüber dem Vorsorgenehmer, den Restbetrag 
der Verwaltungskosten zu begleichen. 

 

2 Kontoführungsgebühr 
1 Beim Nominalwertsparen erhebt die Stiftung fol-
gende fixe Gebühren: 

 Kontoführung (pro Jahr)  CHF 36.– 
2 Bei unterjährigen Ein- und Austritten wird die 
Kontoführungsgebühr pro rata temporis berech-
net. 
3 Vermögen von bis zu CHF 1000.- werden nicht 
mit einer Kontoführungsgebühr belastet. 
4 Die Kontoführungsgebühr wird jeweils per 
31. Dezember oder per Austrittsdatum fällig. 

 

3 Saldierungsgebühr 
1 Eine Saldierungsgebühr fällt nur bei vorzeitigem 
Bezug mit Auszahlung ins Ausland an. Namentlich 
bei endgültigem Verlassen der Schweiz oder bei 
Auszahlung infolge Aufgabe der Erwerbstätigkeit 
in der Schweiz als Grenzgänger. 

 Saldierung (bei Wohnsitz Ausland)  CHF 200.– 
 Teilsaldierung  CHF 100.– 
2 Es werden maximal zwei Teilsaldierungen belas-
tet. 
3 Die Saldierungsgebühr wird mit dem Austrittsda-
tum fällig. 

 

4 Wertschriftengebühren 
1 Beim Wertschriftensparen kann die Stiftung 
nebst den Anlagegruppen der Swisscanto Anla-
gestiftung auch Vorsorgefonds und Vermögens-
verwaltungsmandate anbieten. Die Gebühren-
höhe der Vorsorgefonds und Vermögensverwal-
tungsmandate werden separat im Anhang "Kon-
ditionen Wertschriftensparen" aufgeführt. 
2 Für die Anlagegruppen der Swisscanto Anlage-
stiftung erhebt die Stiftung folgende prozentuale 
Gebühr: 

 Wertschriftengebühr (pro Jahr)      0.60 % 
3 Die Gebühr berechnet sich auf dem Marktwert 
des investierten Kapitals (Depotwert). Der Depot-
wert ergibt sich aus dem durchschnittlichen Rück-
nahmepreis der Anrechte per letztem Bankwerk-
tag jeden Monats. 
4 In der Gebühr sind die Kosten für die Wertschrif-
tenadministration (0.15 %) sowie die Kosten für 
die Dienstleistungen, welche von den verzinsen-
den Kantonalbanken erbracht werden (0.45 %), 
enthalten. 
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5 Die Wertschriftengebühr wird jeweils per  
30. November oder per Austrittsdatum fällig. 
6 Beim Verkauf sämtlicher Anrechte wird die Ge-
bühr zum Verkaufstag pro rata fällig. Die pro rata 
Gebühr bestimmt sich aus der Anzahl Monate seit 
der letzten Gebührenfälligkeit inklusive des vollen 
Monats, in dem der Verkauf erfolgt; der Depotwert 
des Verkaufsmonats bestimmt sich aus dem 
Rücknahmepreis der Anrechte beim Verkauf.  
 

5  Gebühr Wohneigentumsförderung 
1 Für die Bearbeitung von Gesuchen um Vorbezug 
resp. Pfandverwertung im Zusammenhang mit der 
Wohneigentumsförderung erhebt die Stiftung -  
neben allfällig anfallenden amtlichen Gebühren 
(Grundbuchgebühren o.ä.) - eine Bearbeitungsge-
bühr von CHF 400.–. 
2 Die Gebühr wird mit der Auszahlung des Vorbe-
zugs resp. der Pfandverwertung fällig.  

 

6 Ausserordentliche Aufwendungen 
1 Die Stiftung erhebt für die nachstehend aufge-
führten ausserordentlichen Dienstleistungen fol-
gende Gebühren:  

 Adressrecherche CHF 50.– 
 Unterjährige Ausweise und Auszüge CHF 50.– 
2 Die Stiftung kann dem Vorsorgenehmer für wei-
tere ausserordentliche Aufwendungen nach Vor-
ankündigung und nach Aufwand eine Gebühr in 
Rechnung stellen. In diesem Fall betragen die 
Kosten mindestens CHF 200.–. 

 

7 Gebührenbelastung 
1 Sämtliche Gebühren werden dem Freizügigkeits-
konto des Vorsorgenehmers belastet.  
2 Beim Wertschriftensparen ist die Stiftung zudem 
ermächtigt, Anrechte zwecks Bereitstellung der 
erforderlichen Liquidität zu verkaufen. Die Stiftung 
bestimmt in diesem Fall den Zeitpunkt des Ver-
kaufes der Anrechte. Ist der Vorsorgenehmer in 
mehrere Anlagegruppen investiert, erfolgt der Ver-
kauf von Anrechten basierend auf dem Verkaufs-
wert der Anlagegruppen anteilsmässig. 
3 Reicht der Saldo des Freizügigkeitskontos für die 
Finanzierung der fälligen Gebühren nicht aus, wird 
der Restsaldo aufgebraucht und das Konto sal-
diert. 

 

8 Mehrwertsteuer 

Auf den Gebühren wird keine Mehrwertsteuer er-
hoben. 

 

9 Übernahme Kontoführungsgebühr 
1 Die verzinsende Kantonalbank kann die Konto-
führungsgebühr (gemäss Ziffer 2) für den Vorsor-
genehmer, dessen Vorsorgeguthaben bei ihr ver-
zinst wird, ganz oder teilweise übernehmen. Sie 
setzt die allfällige Übernahme der Kontoführungs-
gebühr jeweils per 1. Januar eines Jahres fest. 

2 Im Umfang des von der verzinsenden Kantonal-
bank übernommenen Anteils der Kontoführungs-
gebühr wird dieser nicht von der Stiftung vom 
(Vorsorge-) Konto des Vorsorgenehmers abgezo-
gen. 

3 Die Information zur allfälligen Gebührenüber-
nahme durch die verzinsende Kantonalbank wird 
auf der Webseite der Stiftung www.swisscanto-
fzs.ch bei der jeweiligen Kantonalbank aufgeführt. 

 

10 Reglementsänderung 

Der Stiftungsrat kann jederzeit eine Änderung die-
ses Reglements beschliessen. Die Änderungen 
werden dem Vorsorgenehmer in geeigneter Form 
zur Kenntnis gebracht. 

 
11 Inkrafttreten 

Dieses Kostenreglement tritt per 01. Januar 2025 
in Kraft. 

 
 
Basel, im Dezember 2024 
 
 
Der Stiftungsrat 
 

https://www.swisscanto-fzs.ch/ch/fzs/de/home.html
https://www.swisscanto-fzs.ch/ch/fzs/de/home.html
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Anhang zum Kostenreglement – Weitergehende Konditionen Wertschriftensparen 
Swisscanto Freizügigkeitsstiftung der Kantonalbanken 
 

1 Anwendungsbereich 
Die vorliegenden Konditionen Wertschriftensparen für die Freizügigkeitsstiftung gelten in Ergänzung zu der 
Ziffer 4 "Wertschriftengebühren" des Kostenreglements der Swisscanto Freizügigkeitsstiftung der Kantonal-
banken und ausschliesslich für die unten aufgeführten Kantonalbanken. 

2 Wertschriftengebühren für Vorsorgefonds 
Für die, von den verzinsenden Kantonalbanken angebotenen Vorsorgefonds fallen folgende prozentuale 
Gebühren pro Jahr an: 

 
Wertschriftenadministrationsgebühr der Stiftung 0.15 % 
Dienstleistungsgebühr der Kantonalbank  

- BancaStato  0 
- Banque Cantonale Neuchâteloise 0 
- Graubündner Kantonalbank 0.45% 
- St. Galler Kantonalbank 0 
- Thurgauer Kantonalbank 0 

 
Allfällige weitere Gebühren und Kosten werden direkt dem Fondsvermögen belastet. 
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